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Ausschnitt zur sozialen Teilhabe vom Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zum Bundesteilhabegesetz (15.9.2016): 

 

§ 76 
Leistungen zur Sozialen Teilhabe 

 
(1) Leistungen zur Sozialen Teilhabe werden erbracht, um eine gleichberechtigte Teil-

habe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, soweit sie 

nicht nach den Kapiteln 9 bis 12 erbracht werden. Hierzu gehört, Leistungsberechtigte zu 

einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im 

eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu 

unterstützen. Maßgeblich sind die Ermittlungen und Feststellungen nach Kapitel 3 und 4.  

 

(2) Leistungen zur Sozialen Teilhabe sind insbesondere  

 

1. Leistungen für Wohnraum,  

2. Assistenzleistungen,  

3. Heilpädagogische Leistungen,  

4. Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,  

5. Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,  

6. Leistungen zur Förderung der Verständigung,  

7. Leistungen zur Mobilität und  

8. Hilfsmittel.  

 

§ 78 
Assistenzleistungen 

 
(1) Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich 

der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen 

insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die 

Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche 

Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die 

Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der 

Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die 

Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.  

(2) Die Leistungsberechtigten entscheiden auf der Grundlage des Teilhabeplans nach § 19 

über die konkrete Gestaltung der Leistungen hinsichtlich Ablauf, Ort und Zeitpunkt der 

Inanspruchnahme. Die Leistungen umfassen  
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1. die vollständige und teilweise Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie 

die Begleitung der Leistungsberechtigten und  

2. die Befähigung der Leistungsberechtigten zu einer eigenständigen 

Alltagsbewältigung.  

Die Leistungen nach Nummer 2 werden von Fachkräften als qualifizierte Assistenz 

erbracht. Sie umfassen insbesondere die Anleitungen und Übungen in den Bereichen nach 

Absatz 1 Satz 2.  

 

(5) Leistungsberechtigten Personen, die ein Ehrenamt ausüben, sind angemessene 

Aufwendungen für eine notwendige Unterstützung zu erstatten, soweit die 

Unterstützung nicht zumutbar unentgeltlich erbracht werden kann. Die notwendige 

Unterstützung soll hierbei vorrangig im Rahmen familiärer, freundschaftlicher, 

nachbarschaftlicher oder ähnlich persönlicher Beziehungen erbracht werden.  

 

§ 82 
Leistungen zur Förderung der Verständigung 

 
Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit 

Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem 

Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern. Die Leistungen umfassen insbesondere Hilfen 

durch Gebärdensprachdolmetscher und andere geeignete Kommunikationshilfen. § 17 

Absatz 2 des Ersten Buches bleibt unberührt.  

 

§ 99 
Leistungsberechtigter Personenkreis 

 
(1) Eingliederungshilfe ist Personen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 2 zu leisten, deren 

Beeinträchtigungen die Folge einer Schädigung der Körperfunktion und -struktur sind und die 

dadurch in Wechselwirkung mit den Barrieren in erheblichem Maße in ihrer Fähigkeit zur 

Teilhabe an der Gesellschaft erheblich eingeschränkt sind. Eine Einschränkung der 

Fähigkeit zur Teilhabe an der Gesellschaft in erheblichem Maße liegt vor, wenn die 

Ausführung von Aktivitäten in mindestens fünf Lebensbereichen nach Absatz 2 nicht 

ohne personelle oder technische Unterstützung möglich oder in mindestens drei 

Lebensbereichen auch mit personeller oder technischer Unterstützung nicht möglich 

ist. Leistungsberechtigt nach diesem Teil sind auch Personen, denen nach fachlicher 

Kenntnis eine erhebliche Einschränkung im Sinne von Satz 2 mit hoher 

Wahrscheinlichkeit droht. Ist bei Personen nach § 2 Absatz 1 Satz 1 bis 2 die Ausführung 

von Aktivitäten in weniger als fünf Lebensbereichen nicht ohne personelle oder technische 

Unterstützung möglich oder in weniger als drei Lebensbereichen auch mit personeller oder 

technischer Unterstützung nicht möglich, ist aber im Einzelfall in ähnlichem Ausmaß 

personelle oder technische Unterstützung zur Aus-führung von Aktivitäten notwendig, 

können Leistungen der Eingliederungshilfe gewährt werden.  

(2) Lebensbereiche im Sinne von Absatz 1 sind  
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1. Lernen und Wissensanwendung,  

2. Allgemeine Aufgaben und Anforderungen,  

3. Kommunikation,  

4. Mobilität,  

5. Selbstversorgung,  

6. Häusliches Leben,  

7. Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen,  

8. Bedeutende Lebensbereiche sowie  

9. Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben.  

 


